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Erneuerbare Energien:
Weitere Förderung aus Klima-
schutzgründen unverzichtbar

Die Nutzung erneuerbarer Energien hat in den vergangenen Jahren weltweit zu-
genommen, besonders stark in Deutschland. Dies beruht im Wesentlichen auf
unterschiedlichen Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien durch For-
schung und Entwicklung, staatliche Investitionszuschüsse, Mindestpreise und
den Abbau von Hemmnissen. Solche Fördermaßnahmen sind grundsätzlich erfor-
derlich, da erneuerbare Energien nachhaltig zur Schonung erschöpfbarer Res-
sourcen beitragen und Umweltbelastungen vermindern, bisher aber häufig ohne
Förderung noch nicht wirtschaftlich konkurrenzfähig sind.

Insbesondere wird die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland
gefördert, und zwar durch das im Jahre 2004 novellierte Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG), das Mindestvergütungen für die Netzeinspeisung und ein Verfahren
für die Überwälzung der Mehrkosten auf die Stromverbraucher regelt. Mithilfe
des EEG soll das im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft 2001 vereinbarte
Ziel erreicht werden, den Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in
Deutschland von damals knapp 7 % bis 2010 auf 12,5 % zu steigern; bis 2020
wird eine weitere Erhöhung auf 20 % angestrebt.

Von unterschiedlichen Seiten wird eine solche Förderung entweder generell oder
aber mit Blick auf das eingesetzte Instrumentarium infrage gestellt. Demgegenüber
sollte nach Einschätzung des DIW Berlin vor allem aus Gründen des Klimaschut-
zes, aber auch unter technologiespezifischen Aspekten zumindest mittelfristig an
diesem Förderansatz festgehalten werden.

Ziele und Entwicklungen in Europa

Die weltweite Energieversorgung beruht gegenwärtig überwiegend auf erschöpf-
baren Ressourcen (Kohle, Öl, Gas, Uran), deren Nutzung zugleich mit unter-
schiedlichen Umweltbelastungen und -risiken verbunden ist. Insbesondere führt
die Verbrennung fossiler Energien zu einer erhöhten Konzentration von Treib-
hausgasen (vor allem Kohlendioxid) in der Erdatmosphäre und gefährdet damit
die Stabilität des globalen Klimasystems. Ein stärkerer Einsatz erneuerbarer
Energien könnte solche negativen Effekte vermindern und damit zu einer nach-
haltigen Energieversorgung beitragen. Auf dem Weltgipfel für Nachhaltige Ent-
wicklung (WSSD) 2002 in Johannesburg waren sich deshalb die Regierungs-
vertreter einig, dass der weltweite Anteil erneuerbarer Energien dringend sub-
stantiell erhöht werden soll.1

Jochen Diekmann
jdiekmann@diw.de

Claudia Kemfert
ckemfert@diw.de

1 Zur globalen Entwicklung erneuerbarer Energien vgl. Janet Witt und Martin Kaltschmitt: Weltweite Nutzung
regenerativer Energien – Stand 2004. In: BWK, Bd. 56, Nr. 12, 2004, S. 43–50.
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Tabelle 1

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 1990 bis 20041

Wasserkraft2 Windenergie Biomasse3 Solarenergie Insgesamt Bruttostrom-
verbrauch

Stromerzeugung in Mrd. kWh

1990 17,000 0,040 1,422 0,001 18,463 550,7
1991 15,900 0,140 1,450 0,002 17,492 539,6
1992 18,600 0,230 1,545 0,003 20,378 532,8
1993 19,000 0,670 1,570 0,006 21,246 527,9
1994 20,200 0,940 1,870 0,008 23,018 530,8
1995 21,600 1,800 2,020 0,011 25,431 541,6
1996 18,800 2,200 2,203 0,016 23,219 547,4
1997 19,000 3,000 2,479 0,026 24,505 549,9
1998 19,000 4,489 2,800 0,032 26,321 556,7
1999 21,300 5,528 3,020 0,042 29,890 557,3
2000 24,936 9,500 4,129 0,064 38,629 578,1
2001 23,383 10,456 5,065 0,116 39,020 582,8
2002 23,824 15,856 5,962 0,188 45,830 584,0
2003 20,350 18,919 7,982 0,333 47,584 595,8
2004 21,000 25,000 9,367 0,459 55,826 600,0

Anteil am Bruttostromverbrauch
in %

1990 3,1 0,0 0,3 0,0 3,4 100,0
1991 2,9 0,0 0,3 0,0 3,2 100,0
1992 3,5 0,0 0,3 0,0 3,8 100,0
1993 3,6 0,1 0,3 0,0 4,0 100,0
1994 3,8 0,2 0,4 0,0 4,3 100,0
1995 4,0 0,3 0,4 0,0 4,7 100,0
1996 3,4 0,4 0,4 0,0 4,2 100,0
1997 3,5 0,5 0,5 0,0 4,5 100,0
1998 3,4 0,8 0,5 0,0 4,7 100,0
1999 3,8 1,0 0,5 0,0 5,4 100,0
2000 4,3 1,6 0,7 0,0 6,7 100,0
2001 4,0 1,8 0,9 0,0 6,7 100,0
2002 4,1 2,7 1,0 0,0 7,8 100,0
2003 3,4 3,2 1,3 0,1 8,0 100,0
2004 3,5 4,2 1,6 0,1 9,3 100,0

Anteil an erneuerbaren Energien
insgesamt in %

1990 92,1 0,2 7,7 0,0 100,0 x
1991 90,9 0,8 8,3 0,0 100,0 x
1992 91,3 1,1 7,6 0,0 100,0 x
1993 89,4 3,2 7,4 0,0 100,0 x
1994 87,8 4,1 8,1 0,0 100,0 x
1995 84,9 7,1 7,9 0,0 100,0 x
1996 81,0 9,5 9,5 0,1 100,0 x
1997 77,5 12,2 10,1 0,1 100,0 x
1998 72,2 17,1 10,6 0,1 100,0 x
1999 71,3 18,5 10,1 0,1 100,0 x
2000 64,6 24,6 10,7 0,2 100,0 x
2001 59,9 26,8 13,0 0,3 100,0 x
2002 52,0 34,6 13,0 0,4 100,0 x
2003 42,8 39,8 16,8 0,7 100,0 x
2004 37,6 44,8 16,8 0,8 100,0 x

2000 = 100

1990 68,2 0,4 34,4 1,6 47,8 95,3
1991 63,8 1,5 35,1 3,1 45,3 93,3
1992 74,6 2,4 37,4 4,7 52,8 92,2
1993 76,2 7,1 38,0 9,4 55,0 91,3
1994 81,0 9,9 45,3 12,5 59,6 91,8
1995 86,6 18,9 48,9 17,2 65,8 93,7
1996 75,4 23,2 53,4 25,0 60,1 94,7
1997 76,2 31,6 60,0 40,6 63,4 95,1
1998 76,2 47,3 67,8 50,0 68,1 96,3
1999 85,4 58,2 73,1 65,6 77,4 96,4
2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2001 93,8 110,1 122,7 181,3 101,0 100,8
2002 95,5 166,9 144,4 293,8 118,6 101,0
2003 81,6 199,1 193,3 520,3 123,2 103,1
2004 84,2 263,2 226,9 717,2 144,5 103,8

1 2000 bis 2004 vorläufig. 3 Biogener Anteil des Abfalls mit 50 % angesetzt; bis 2000 nur Ein-
2 Bei Pumpspeicherkraftwerken nur Stromerzeugung aus natürlichem speisung in das Netz der allgemeinen Versorgung; Leistungsangaben
Zufluss. bis 2002 ohne thermische Abfallbehandlungsanlagen.

Quellen: Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien – Statistik (AGEE-Stat),
Juni 2005; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2005
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Nach dem Weißbuch „Erneuerbare Energieträger“2

soll in der Europäischen Union bis 2010 eine Ver-
dopplung des Anteils erneuerbarer Energien am ge-
samten Energieverbrauch auf 12 % erreicht werden.
Dieses Ziel ist in der im Jahre 2001 vom Europäi-
schen Parlament und Rat verabschiedeten Richt-
linie zur Förderung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energiequellen3 bekräftigt worden,
wobei für den Strombereich in der Gemeinschaft
bis 2010 ein Anteil erneuerbarer Energien von
22,1 % für die EU 15 und – seit 2003 – von 21 % für
die EU 25 angestrebt wird. Diese Richtlinie enthält
Aussagen zu den nationalen Zielen und soll eine
Grundlage für einen künftigen Gemeinschaftsrah-
men der Förderung schaffen. Anders als in früheren
Entwürfen der Kommission bleibt es – zumindest
in nächster Zeit – den Mitgliedstaaten überlassen,
mit welchen Instrumenten sie die Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien fördern.

Für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien in Deutschland enthält der Anhang der Richt-
linie für 2010 einen Referenzwert von 12,5 %.
Diese Zielmarke, die eine Verdopplung gegenüber
dem Jahr 2000 bedeutet, ist auch im Dritten Natio-
nalbericht der Bundesregierung4 und im Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG 2004) verankert wor-
den. Darüber hinaus wird hier bis zum Jahr 2020
eine weitere Erhöhung des Anteils erneuerbarer
Energien am Stromverbrauch auf 20 % angestrebt.
Unter der Voraussetzung, dass die gegenwärtige
Förderpolitik fortgesetzt wird, kann dieser Anteil
nach der jüngsten Energieprognose des Energie-
wirtschaftlichen Instituts der Universität Köln und
der Prognos AG auch erreicht werden.5 Ihr Anteil
am gesamten Primärenergieverbrauch könnte bis
2020 auf 8,3 % und bis 2030 auf 11,5 % steigen.

Erneuerbare Energien haben in Deutschland am
gesamten Primärenergieverbrauch (nach der sog.
Wirkungsgradmethode) trotz einer kontinuierli-
chen Zunahme in den vergangenen Jahren bisher
noch einen geringen Anteil in Höhe von rund
3,6 %.6 Dabei dominieren biogene Brennstoffe, die
überwiegend zur Wärmeerzeugung eingesetzt wer-
den. Im Bereich der Stromerzeugung haben erneu-
erbare Energien in Deutschland im Jahre 2004 mit
insgesamt 55,8 Mrd. kWh einen Anteil am Brutto-
stromverbrauch7 von 9,3 % erreicht (Tabelle 1, Ab-
bildung). Hiervon entfielen die größten Anteile auf
Windenergie, deren Nutzung in den letzten Jahren
kräftig zugenommen hat, und Wasserkraft, die –
abgesehen von witterungsbedingten Schwankun-
gen – hierzulande nur noch wenig erhöht werden
kann. Um das nationale Richtziel zu erreichen,
muss der Anteil am Stromverbrauch in den nächs-
ten fünf Jahren noch um fast 3 Prozentpunkte auf
12 % erhöht werden.

Abbildung

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland 1990
bis 20041

In Mill. kWh

1 2000 bis 2004 vorläufig.

Quelle: Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien – Statistik (AGEE-Stat),
Juni 2005. DIW Berlin 2005
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Auch in den anderen EU-Mitgliedstaaten (außer
Portugal) sind noch deutliche Erhöhungen des An-
teils erneuerbarer Energien am Stromverbrauch er-
forderlich, um die Richtziele bis 2010 zu erreichen.8

2 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Energie für die Zu-
kunft: Erneuerbare Energieträger. Weißbuch für eine Gemeinschafts-
strategie und Aktionsplan. KOM (97) 599 end. Brüssel 1997.
3 Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt.
4 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(Hrsg.): Klimaschutz in Deutschland. Dritter Nationalbericht der Bundes-
regierung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Rahmenüberein-
kommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Berlin 2002.
5 Nach der energiewirtschaftlichen Referenzprognose werden erneuer-
bare Energien bis zum Jahr 2020 einen Anteil an der Stromerzeugung
in Deutschland von 20,1 % und im Jahre 2030 von 26,1 % erreichen.
Vgl. EWI und Prognos: Die Entwicklung der Energiemärkte bis zum Jahr
2030. Energiewirtschaftliche Referenzprognose. Energiereport IV.
Schlussbericht. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit. Köln und Basel, April 2005.
6 Die Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien in Deutschland be-
ruhen auf Angaben der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien – Statis-
tik (AGEE-Stat) vom Juni 2005.
7 Der Bruttostromverbrauch betrug 2004 nach vorläufigen Angaben
600 Mrd. kWh. Vgl. Franz Wittke und Hans-Joachim Ziesing: Primär-
energieverbrauch in Deutschland von hohen Energiepreissteigerungen
und konjunktureller Belebung geprägt. In: Wochenbericht des DIW Ber-
lin, Nr. 7/2005.
8 Vgl. Observ’ER 2004 European Barometer of Renewable Energies.
4th Report. Paris, Dezember 2004; Renewable Energy Journal No. 14,
Dezember 2004 (www.energies-renouvelables.org).
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Tabelle 2

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
in der Europäischen Union (EU 15)
Anteile am Stromverbrauch in %

Ist Ist Ziel
1997 2003 2010

Belgien 1,1 1,2 6,0
Dänemark 8,7 23,0 29,0
Deutschland 4,5 8,0 12,5
Finnland 24,7 23,4 31,5
Frankreich 15,0 13,5 21,0
Griechenland 8,6 10,7 20,1
Irland 3,6 8,9 13,2
Italien 16,0 14,4 25,0
Luxemburg 2,1 2,7 5,7
Niederlande 3,5 3,8 9,0
Österreich 70,0 59,2 78,1
Portugal 38,5 41,9 39,0
Schweden 49,1 42,7 60,0
Spanien 19,9 26,2 29,4
Vereinigtes Königreich 1,7 2,9 10,0

EU 15 13,9 14,9 22,0

Quellen: Richtlinie 2001/77/EG;
Observ'ER, Dezember 2004. DIW Berlin 2005

Tabelle 3

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
in den zehn neuen EU-Mitgliedstaaten
(EU 10)
Anteile am Stromverbrauch in %

Ist Ziel
1999 2010

Estland 0,2 5,1
Lettland 42,4 49,3
Litauen 3,3 7,0
Malta 0,0 5,0
Polen 1,6 7,5
Slowakei 17,9 31,0
Slowenien 29,9 33,6
Tschechische Republik 3,8 8,0
Ungarn 0,7 3,6
Zypern 0,1 6,0

EU 10 5,6 11,0

EU 25 13,0 21,0

Quelle: Renewable Energy Journal No. 14,
Dezember 2004. DIW Berlin 2005

In den alten Mitgliedstaaten (EU 15) hat sich dieser
Anteil von 1997 bis 2003 insgesamt nur wenig –
auf 14,9 % – erhöht, so dass hier bisher noch eine
Lücke von gut 7 Prozentpunkten bleibt (Tabelle 2).
In den zehn neuen Mitgliedstaaten spielen erneuer-
bare Energien bisher eine geringere Rolle. Gegen-
über dem Stand von 1999 soll sich der Anteil in
diesen Ländern bis 2010 auf 11 % verdoppeln (Ta-
belle 3).

Sowohl hinsichtlich der Entwicklung in Deutsch-
land als auch der in anderen EU-Ländern besteht
somit noch ein erheblicher Handlungsbedarf zur
verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien, wenn
die Ziele der Richtlinie bis 2010 erreicht werden
sollen.

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2004)

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
wird in Deutschland im Wesentlichen durch Min-
destvergütungen gefördert. Bis Anfang 2000 be-
ruhte diese Förderung auf dem Stromeinspeisungs-
gesetz von 1990, nach dem eine Pflicht zur Abnah-
me des Stroms und zur Mindestvergütung in Ab-
hängigkeit vom Durchschnittserlös aus der Strom-
abgabe an Letztverbraucher bestand. Angesichts
hoher Belastungen für einzelne Versorgungsunter-
nehmen, gesunkener Strompreise (und damit gerin-
gerer Vergütungssätze) als Folge der Liberalisie-
rung auf dem Strommarkt und der Beschränkung des
weiteren Ausbaus durch die damalige (doppelte)
Fünf-Prozent-Deckelung ist das Stromeinspeisungs-
gesetz durch das Gesetz für den Vorrang erneuer-
barer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz –
EEG) vom März 2000 abgelöst worden. Es folgte
vom Grundkonzept her dem Stromeinspeisungs-
gesetz, enthielt aber eine Reihe von Änderungen,
mit denen Nachteile der bisherigen Regelungen
vermieden werden sollten. Hierzu gehörten die
Aufhebung der doppelten Fünf-Prozent-Decke-
lung, die Einbeziehung der Versorgungsunterneh-
men, die gesetzliche Festlegung von differenzier-
ten Mindestvergütungen, ein bundesweiter Belas-
tungsausgleich sowie Regelungen zur Verteilung
von Netzanschluss- und Netzverstärkungskosten.
Dabei wurden insbesondere die Vergütungssätze
für Solarstrom wesentlich erhöht.

Das EEG ist im Jahre 2003 zweimal geändert wor-
den: Mit der ersten Änderung wurde eine Härtefall-
regelung eingeführt, die es einzelnen besonders
stromintensiven Unternehmen des produzierenden
Gewerbes ermöglicht, ihre Belastung durch das
EEG zu begrenzen. Mit der zweiten Änderung
(Vorschaltgesetz vom Dezember 2003) ist die Ver-
gütung für Solarstromanlagen mit Wirkung zum
1. 1. 2004 geändert worden, um das Auslaufen des
sog. 100 000-Dächer-Programms zu kompensieren.

Im Rahmen der umfassenden Novellierung des
EEG 2004 sind vor allem die Mindestvergütungs-
sätze geändert und noch stärker als zuvor nach
Technik, Anlagengröße, Standort und Anwen-
dungsbereich differenziert worden (Übersicht 1).
Sie liegen für die Einspeisung von Strom aus Was-
serkraft, Deponie-, Klär- und Grubengas, Bio-
masse, Geothermie, Windenergie und solarer Strah-
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Übersicht 1

Vergütungssätze des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (2004) seit August 2004

EEG-Regelung Anlagenbereich Leistungsbereich Vergütung Degression Anmerkungen
von … MW bis … MW Eurocent/kWh % pro Jahr

Wasserkraft § 6 (1) bis 5 MW 0,5 9,67 Ab 2008 bestimmte Standort-
0,5 5 6,65 beschränkungen

§ 6 (2) 5 bis 150 MW 0,5 7,67 1,0 Vergütung der Leistungserhöhung
0,5 10 6,65 bei Erneuerung

10 20 6,10
20 50 4,56
50 150 3,70

Deponie-, Klär-, Grubengas § 7 (1) 0,5 7,67 1,5
0,5 5 6,65

nur Grubengas: 5 6,65

§ 7 (2) 0,5 9,67 1,5* Bei Einsatz neuer Technologien
0,5 5 8,65 (+ 2 Eurocent)

nur Grubengas: 5 8,65

Biomasse § 8 (1), Satz 1 bis 20 MW 0,15 11,50 1,5
0,15 0,5 9,90
0,5 5 8,90
5 20 8,40

§ 8 (1), Satz 2 bis 20 MW 20 3,90 1,5 Altholzkat. A III, A IV ab 7/2006

§ 8 (2), Satz 1 bis 20 MW 0,15 17,50 1,5* Nachwachsende Rohstoffe
0,15 0,5 15,90 (+ 6 bzw. + 4 Eurocent)
0,5 5 12,90

§ 8 (2), Satz 2 bis 20 MW 0,15 17,50 1,5* Nachwachsende Rohstoffe (Holz)
0,15 0,5 15,90 (+ 6 bzw. + 2,5 Eurocent)
0,5 5 11,40

§ 8 (3) bis 20 MW 0,15 13,50 1,5* Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung
0,15 0,5 11,90 (+ 2 Eurocent; nach § 8 (4) ggf.
0,5 5 10,90 zusätzlicher Bonus von 2 Eurocent
5 20 10,40 beim Einsatz innovativer Techno-

logien)

Geothermie § 9 (1) 5 15,00 1,0
5 10 14,00

10 20 8,95
20 7,16

Windenergie § 10 (1) an Land 8,70 2,0 Anfangsvergütung (mind. 5 Jahre)
5,50 Endvergütung (gemäß Referenz-

ertrag)

§ 10 (3) auf See (Inbetrieb- 9,10 2,0 Anfangsvergütung (mind. 12 Jahre)
nahme bis 2010) 6,19 Endvergütung (gemäß Standort)

Solare Strahlungsenergie § 11 (1) 45,70 5,0 / 6,5 Standortkriterien

§ 11 (2) 0,03 57,40 5,0 Auf oder an Gebäuden oder Lärm-
0,03 0,1 54,60 schutzwänden
0,1 54,00

§ 11 (2), Satz 2 0,03 62,40 5,0* Fassadenintegration
0,03 0,1 59,60 (+ 5 Eurocent)
0,1 59,00

Anmerkungen:

– Die Vergütungssätze gelten für Anlagen, die im Jahre 2004 in Betrieb genommen wurden. – Die mit * gekennzeichneten Degressionsraten beziehen sich auf die jeweilige Grundver-
– Die Degression für neu in Betrieb genommene Anlagen beginnt mit dem 1. 1. 2005, bei gütung (ohne spezifische Erhöhung).

Windenergie auf See am 1. 1. 2008. – Die Laufzeit beträgt jeweils 20 Jahre, außer bei Wasserkraft: bis 5 MW 30 Jahre, ab 5 MW
– Die Degression beträgt bei Solaranlagen nach § 11 (1) 6,5 % pro Jahr, beginnend mit dem 15 Jahre.

1. 1. 2006.

Quelle: Zusammenfassung und Berechnungen des DIW Berlin auf Basis des EEG 2004. DIW Berlin 2005

lungsenergie im Fall der Inbetriebnahme bzw. Er-
neuerung im Jahre 2004 zwischen 3,7 Eurocent je
kWh und 62,4 Eurocent je kWh und werden (ab-
gesehen von Wasserkraft) für einen Zeitraum von
20 Jahren garantiert. Durch die gesetzliche Degres-
sion werden die Mindestvergütungen, die aber je-
weils für einen Jahrgang der Inbetriebnahme unver-
ändert bleiben, von Jahr zu Jahr reduziert. Zusätz-
lich zur Mindestvergütung sind für Bioenergien in

bestimmten Fällen Boni vorgesehen (ausschließ-
liche Nutzung nachwachsender Rohstoffe, Kraft-
Wärme-Kopplung, innovative Technologien). Im
Bereich der Windenergie ist die Struktur der Min-
destvergütung (z. B. hinsichtlich Schwachwindge-
bieten, Repowering, Offshore) geändert worden,
wobei weiterhin die sog. Referenzertragsmethode
zur Berücksichtigung der Standortqualität zugrun-
de gelegt wird.

Erneuerbare Energien: Weitere Förderung aus Klimaschutzgründen unverzichtbar



Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 29/2005444

Im EEG 2004 ist auch die seit Juli 2003 bestehende
Härtefallregelung für stromintensive Unternehmen
erweitert worden (besondere Ausgleichsregelung
nach § 16 EEG 2004). Einbezogen werden nun
Unternehmen mit einem Stromverbrauch von über
10 GWh (bisher 100 GWh) und einem Anteil der
Stromkosten an der Bruttowertschöpfung von über
15 % (bisher 20 %). Das Gesamtentlastungsvolu-
men ist dabei beschränkt, so dass sich die EEG-
Umlage für nichtprivilegierte Stromverbraucher
um maximal 10 % erhöht.

Nach Angaben des Verbands der Netzbetreiber
VDN (Stand Juni 2005) wurde im Jahre 2004 für
eine EEG-Strommenge von 37,1 Mrd. kWh eine
gesamte Vergütung von 3,4 Mrd. Euro oder 9,05
Eurocent je kWh berechnet (Tabelle 4).9 Davon
entfielen mit 24,2 Mrd. kWh bzw. 2,2 Mrd. Euro
knapp zwei Drittel auf Windenergie. Für das Jahr
2005 wird aufgrund der steigenden Stromeinspei-
sung aus erneuerbaren Energien eine Erhöhung auf
insgesamt 4,1 Mrd. Euro erwartet.

Das Fördervolumen des EEG ergibt sich jeweils aus
der Differenz der Vergütung und des Wertes des ein-
gespeisten Stroms, der insbesondere von der zeit-
lichen Charakteristik der Netzeinspeisung abhängt
und sich von Technik zu Technik unterscheidet.
Legt man für eine Durchschnittbetrachtung einen
Wert von rund 2 Eurocent je kWh zugrunde, dann
ergibt sich für das Jahr 2004 ein Fördervolumen
des EEG von 2,6 Mrd. Euro oder – bezogen auf
den gesamten Bruttostromverbrauch in Deutsch-
land – von 0,4 Eurocent je kWh.

Bewertung der Förderung erneuerbarer
Energien

Die Förderung der Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien mithilfe des EEG ist in letzter Zeit
von verschiedenen Seiten der Wissenschaft, der

Wirtschaft und der Politik kritisiert worden. Sofern
sich diese Kritik nicht generell gegen eine spezielle
Förderung erneuerbarer Energien richtet, wird da-
bei entweder das Instrument der Mindestvergütung
zugunsten alternativer Instrumente infrage gestellt
oder es werden die Ausgestaltung und die Förder-
höhe des EEG kritisiert. Dabei werden im Wesent-
lichen die folgenden Argumente gegen die Beibe-
haltung des EEG vorgebracht:

• Die Förderung sei unwirksam oder unnötig,
wenn ein Emissionshandelssystem etabliert ist.

• Die Mehrkosten im Vergleich zur konventionel-
len Stromerzeugung seien insgesamt zu hoch,
und die Auswirkungen auf Stromnetze würden
zu wenig berücksichtigt.

• Es würden nicht die kostengünstigsten Techno-
logien und Einsatzgebiete zur Nutzung erneuer-
barer Energien gefördert, zumal über die tat-
sächlichen Kosten häufig nicht ausreichende
Informationen vorlägen. Im Ergebnis sei die
Belastung für die Stromverbraucher – auch
unter Beachtung anderer politisch bewirkter
Strompreiserhöhungen – zu hoch.

• Das EEG biete den Investoren eine zu hohe Si-
cherheit und sei aufgrund der Mindestpreis-
fixierung insgesamt zu wenig marktwirtschaft-
lich ausgerichtet.

• Außerdem sei die Förderpolitik in Europa mit
Blick auf den gemeinsamen Binnenmarkt zu
wenig abgestimmt und solle durch ein einheitli-
ches System grüner Zertifikate ersetzt werden.

Bei näherer Betrachtung der generellen Kritik, der
vorgeschlagenen alternativen Instrumente, der kon-
kreten Ausgestaltung politischer Maßnahmen und
des Harmonisierungsprozesses in Europa sowie
der bisherigen Erfahrungen zeigt sich allerdings,
dass auf diese Förderpolitik nicht verzichtet wer-
den kann, wenn die europäischen Ausbauziele bis
2010 erreicht werden sollen.

Generelle Kritik an technologiebezogener
Förderung

In besonders scharfer Weise hat der Wissenschaftli-
che Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit (BMWA)10 die Förderung durch das

9 Bezogen auf den „nichtprivilegierten Letztverbrauch“ ergab sich hier-
aus für 2004 eine EEG-Quote von 8,32 %. Für 2005 wird eine Quote
von 10,14 % erwartet.
10 Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit: Zur Förderung erneuerbarer Energien. Köln, 16. Januar 2004.
Diese gutachterliche Stellungnahme stand im zeitlichen Zusammenhang
mit der Novellierung des EEG im Jahre 2004.
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Tabelle 4

Daten zur Vergütung nach dem EEG

Stromverbrauch Privilegierter EEG-Strom Quote2 Durchschnittliche
Stromverbrauch1 Vergütung

Mill. kWh % Eurocent/kWh

20003 344 663 0 10 391 3,01 8,50
2001 464 286 0 18 145 3,91 8,69
2002 468 321 0 24 963 5,33 8,87
2003 478 016 6 552 28 496 6,03 9,14
20044 472 724 29 361 37 097 8,32 9,05
20054 484 418 59 237 44 081 10,14 9,36

1 Durch die Härtefallregelung privilegierter Letztver- 3 Rumpfjahr ab 1. 4. 2000 (davor Förderung durch
brauch (seit Juli 2003). das Stromeinspeisungsgesetz).
2 Quote für nichtprivilegierten Letztverbrauch. 4 Prognose des VDN.

Quelle: Verband der Netzbetreiber (VDN), Stand Juni 2005. DIW Berlin 2005
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EEG kritisiert. Dabei geht es dem Beirat weniger
um die Frage, wie erneuerbare Energien konkret
gefördert werden sollen, sondern letztlich um eine
fundamentale Ablehnung einer solchen speziellen
Förderung überhaupt. Der Beirat bezweifelt insbe-
sondere, dass das EEG im Zusammenhang mit dem
europäischen Emissionshandel wirksam sein kann:
„Hat es bisher, wenn auch mit sehr hohen volks-
wirtschaftlichen Kosten, zur Reduktion von CO2-
Emissionen beigetragen, so wird sein Gesamteffekt
auf die Reduktion von CO2-Emissionen nach der
Implementierung dieses Lizenzmarktes gleich Null
sein. Es wird dann zu einem ökologisch nutzlosen,
aber volkswirtschaftlich teuren Instrument und
müsste konsequenterweise abgeschafft werden.“

Zwar ist dem Beirat grundsätzlich zuzustimmen,
dass bei einem gleichzeitigen Einsatz von unter-
schiedlichen Instrumenten mögliche Wechselwir-
kungen zu beachten sind. Mit seiner Schlussfolge-
rung dürfte er allerdings sowohl die Wirksamkeit
des EEG als auch die Wirkungsweise des 2005 ein-
geführten Emissionshandelssystems in Europa ver-
kennen.

Dabei sind zunächst die Größenordnungen der ge-
genwärtigen CO2-Verminderungen der Instrumente
zu beachten: Während die durch das EEG geför-
derte Stromerzeugung im Jahre 2004 von 37,1 Mrd.
kWh Emissionseinsparungen in der Größenord-
nung von 30 Mill. t CO2 bewirkt hat,11 vermindert
sich das jährliche Emissionsbudget des Bereichs
Energie und Industrie im Zeitraum 2005 bis 2007
gegenüber der Basisperiode 2000 bis 2002 gemäß
dem Zuteilungsgesetz 2007, in dem die Nationale
Allokationsplanung für den Emissionshandel ge-
setzlich festgeschrieben worden ist, lediglich um
2 Mill. t CO2.12 Insofern ist der Minderungsbeitrag
des Emissionshandelssystems bisher noch wesent-
lich geringer als derjenige des EEG.

Auch wenn dem Emissionshandel künftig stren-
gere Ziele vorgegeben werden und dadurch seine
Wirksamkeit zunimmt, wird dadurch das EEG nicht
wirkungslos. Eine Voraussetzung hierfür ist aller-
dings, dass der erhöhte Beitrag erneuerbarer Ener-
gien bei der Allokationsplanung angemessen be-
rücksichtigt wird. Dazu muss das Emissionsbudget
der vom Emissionshandel betroffenen CO2-Emit-
tenten um den erwarteten Minderungsbeitrag er-
neuerbarer Energien reduziert werden. Dadurch
wird vermieden, dass der Zertifikatspreis – wie
vom Beirat befürchtet – aufgrund des EEG sinkt.

Auf diese Weise können sich Emissionshandel und
spezielle Fördermaßnahmen wie das EEG ergän-
zen. Eine solche Abstimmung des Nationalen Al-
lokationsplans mit der übrigen Klimaschutzpolitik
ist zudem eine grundsätzliche Anforderung, die

auch in der EU-Richtlinie zum Emissionshandel
ausdrücklich formuliert worden ist. Die Notwen-
digkeit solcher Abstimmungen ergibt sich schon al-
lein aus der Tatsache, dass sich das Emissionshan-
delssystem bisher lediglich auf ein Treibhausgas
(CO2) und nur auf ausgewählte Anlagenbetreiber
beschränkt, während insbesondere die Bereiche
Haushalte und Verkehr hiervon nicht erfasst wer-
den.13 Auch künftig wird der Emissionshandel nicht
das alleinige Instrument der Klimaschutzpolitik
sein können.

In dem genannten Gutachten des Beirats beim
BMWA wird nicht allein eine Förderung nach dem
EEG abgelehnt, sondern zugleich auch das in der
EU-Richtlinie von 2001 genannte Ausbauziel zur
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien von
12,5 %.14, 15 In seinem Szenario II bleibt dieser An-
teil bei den bisherigen 6 % und entwickelt sich bei
steigendem Stromverbrauch sogar zurück.

Dagegen müsste der Anteil erneuerbarer Energien
nach Szenarien einer nachhaltigen Entwicklung –
weltweit und auch in Deutschland – nicht nur bis
2010, sondern vor allem in längerfristiger Perspek-
tive weiter kräftig expandieren, um neben dem
Energiesparen in erheblichem Maß zur Emissions-
minderung beitragen zu können.16 Ein wesentliches
Ziel der gegenwärtigen Förderung besteht dabei
gerade darin, die Kosten der Nutzung erneuerbarer
Energien durch Lerneffekte weiter zu senken. Dies
ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass
solche Systeme langfristig auch ohne spezielle
Förderung konkurrenzfähig sein werden.

Alternative Instrumente

Wenn der Anteil erneuerbarer Energien künftig
weiter erhöht statt gesenkt werden soll, stellt sich

11 Die CO2-Einsparung hängt wesentlich davon ab, welche Energieträ-
ger durch die einzelnen Systeme zur Nutzung erneuerbarer Energien
substituiert werden. Unter Verwendung der Minderungsfaktoren, die
vom Fraunhofer ISI ermittelt wurden, ergibt sich für die Struktur der
vom VDN gemeldeten EEG-Mengen im Jahre 2004 ein durchschnitt-
licher Faktor von 0,898 kg CO2 je kWh bzw. eine Gesamtminderung von
33,3 Mill. t CO2. Vgl. Marian Klobasa und Mario Ragwitz: Gutachten zur
Minderung im Stromsektor durch den Einsatz erneuerbarer Energien.
Karlsruhe, Januar 2005.
12 Dem entspricht ein Reduktionsfaktor von 0,996 bzw. eine Minderung
um 0,4 %.
13 Dabei sind in der Allokationsplanung direkte und indirekte Emis-
sionsvermeidungen der nicht vom Emissionshandelssystem erfassten
Haushalte und Unternehmen zu unterscheiden. Politisch induzierte
Stromverbrauchsminderungen reduzieren (indirekt) die Emission im
Emissionshandelsbereich und sollten – wie im Fall von EEG-Strom – min-
dernd bei der Zuteilung von Emissionsrechten berücksichtigt werden.
14 Die EU-Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien wird vom Beirat allerdings nicht erwähnt.
15 Darüber hinaus stellt der Beirat auch die von Deutschland und
Europa eingegangenen Verpflichtungen im Rahmen des Kyoto-Proto-
kolls von 1997 infrage.
16 DIW Berlin, Forschungszentrum Jülich, Fraunhofer ISI und Öko-Insti-
tut: Politikszenarien für den Klimaschutz. Langfristszenarien und Hand-
lungsempfehlungen ab 2012. Schriften des Forschungszentrums Jülich,
Reihe Umwelt, Band 20. Jülich 2004.
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aus umweltökonomischer Sicht die Frage nach dem
geeigneten Instrumentarium. Dabei sind die Krite-
rien der ökologischen Wirksamkeit, der statischen
und dynamischen Effizienz, der Praktikabilität so-
wie die Belastung der Stromverbraucher zu beach-
ten. Standen früher – neben der nach wie vor erfor-
derlichen Förderung von Forschung und Entwick-
lung – staatliche Finanzhilfen und Steuererleichte-
rungen oder aber ordnungsrechtliche Instrumente
im Vordergrund, wird insbesondere im Bereich der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien seit
längerem stärker auf Instrumente gesetzt, die Markt-
mechanismen für die Förderpolitik nutzen und von
daher ein höheres Maß an ökonomischer Effizienz
erwarten lassen.17 Dabei kommen sowohl preis-
politische Instrumente wie Mindestvergütungen
und Bonuszahlungen als auch mengenpolitische
Instrumente wie Ausschreibungen und Quotensys-
teme infrage. Außerdem kann ein Handel von grü-
nen Zertifikaten, die lediglich die Herkunft des
Stroms belegen, auch ohne weitere staatliche Re-
gulierung zur (freiwilligen) Nutzung erneuerbarer
Energien beitragen. Ein internationales System grü-
ner Zertifikate ist vom Verband der europäischen
Elektrizitätswirtschaft EURELECTRIC gemeinsam
mit RECS gefordert worden.18 Der Verband der
Elektrizitätswirtschaft VDEW hat jüngst ein sog.
Integrationsmodell vorgeschlagen, das ein Bonus-
modell stufenweise mit einem Quotenmodell kom-
biniert.19

Aus theoretischer Sicht werden oftmals Quoten-
systeme bevorzugt, bei denen Stromverbraucher
oder -händler verpflichtet werden, einen bestimm-
ten Teil des Stromverbrauchs bzw. -absatzes auf
Basis von erneuerbaren Energien zu decken, wo-
bei handelbare Zertifikate verwendet werden kön-
nen. Ein solches System kann grundsätzlich öko-
logisch wirksam sein, wenn die insgesamt ange-
strebte Menge bzw. der Stromanteil entsprechend
politisch vorgegeben wird. Es kann darüber hinaus
Vorteile der statischen Effizienz aufweisen, da dann
sowohl die Preisbildung des regenerativen Stroms
als auch die Preisbildung der Zertifikate jeweils
auf einem separaten Markt erfolgen. Die Anbieter
von Strom aus erneuerbaren Energien stehen in
diesem Fördermodell auf dem Strommarkt in
Konkurrenz zu allen anderen Stromanbietern und
gleichzeitig auf dem Zertifikatsmarkt in Konkur-
renz zu anderen Anbietern von Strom aus erneuer-
baren Energien.

Auch bei einem Bonussystem erfolgt eine separate
Preisbildung für den Strom, wobei der Anlagenbe-
treiber im Vergleich zum Quotensystem anstelle
eines Zertifikatspreises einen staatlich festgeleg-
ten Bonus erhält. Während im Quotenmodell (wie
auch im Fall von Ausschreibungen) die Menge
vorgegeben wird und sich der (Zertifikats-)Preis

am Markt bildet, wird in diesem System der Bo-
nus vorgegeben, und die Menge resultiert (ähnlich
wie bei Mindestvergütungen) als vorher nicht be-
kanntes Ergebnis des Marktes.20 Insofern besteht
zwischen einer preisorientierten und einer mengen-
orientierten Förderpolitik im Ergebnis kein funda-
mentaler Unterschied.

Die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen
Systemen treten erst bei dynamischer Betrachtung
unter Berücksichtigung von Unsicherheit zutage.
So sind die Risiken aus Sicht eines Investors in
einem Quotensystem selbst dann am höchsten,
wenn die Quote kontinuierlich zunimmt und diese
Entwicklung vorher bekannt ist, da sowohl der
künftige Strompreis als auch der Zertifikatspreis
von unterschiedlichen Faktoren abhängen. Dem-
gegenüber wird den Investoren bei einer festge-
legten Mindestvergütung ein besonders hohes
Maß an Planungssicherheit gewährt. Die Unsicher-
heiten beschränken sich in diesem Fall auf die Kos-
tenseite und die mit einer Anlage erreichbare Höhe
der Stromerzeugung. Aus diesem Grund, aber auch
wegen der unterschiedlich hohen Transaktionskos-
ten, dürften potentielle Nutzer erneuerbarer Ener-
gien – bei vergleichbarer Dosierung der Instru-
mente – am stärksten durch eine Vergütungsrege-
lung und am schwächsten durch eine Quotenrege-
lung zur Investition angeregt werden.

Hinzu kommt, dass oftmals in Zweifel gezogen
wird, ob in einem Quotensystem wirklich konse-
quent eine anspruchsvolle Mengenentwicklung
vorgegeben wird. Dies ist letztlich eine Frage der
politischen Willensbildung und Durchsetzbarkeit.
Außerdem ist aber in einem Quotensystem keines-
wegs sichergestellt, dass hierdurch hohe Mengen-
ziele tatsächlich erreicht werden, da es bei hohen

17 Im Bereich der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien z. B.
mit Solarkollektoren dominieren hingegen – wie auch bei der Förderung
der Energieeinsparung – noch staatliche Subventionen, da hier weniger
als im Strombereich an existierende Marktstrukturen angeknüpft werden
kann. Vgl. BMU: Geld vom Staat für Energiesparen und erneuerbare
Energien. Programme – Ansprechpartner – Adressen. Berlin, April
2004.
18 Union of the Electricity Industry EURELECTRIC and Renewable
Energy Certificate System RECS: Integrating Renewable Energy Sources
into the Competitive Electricity Market – a Shared Vision. November
2004. Vgl. auch EURELECTRIC: Closing the Circle of Competitiveness:
The Need to Reorient European Electricity Policy. Published on the
occasion of the EURELECTRIC Convention of 14–15 June 2004. Lyon.
19 VDEW: Diskussionsvorschlag zur künftigen Förderung Erneuerbarer
Energien: Ausbauziele effizient erreichen. Juni 2005.
20 Zur Diskussion über Fördermodelle, insbesondere Quoten, vgl. Atle
Midttun (Hrsg.): Trade Based Greening in European Electricity Markets.
Energy Policy. Special Issue, Vol. 31, No. 7, 2003; J. Sawin: National Policy
Instruments: Policy Lessons for the Advancement and Diffusion of Re-
newable Energy Technologies around the World. Thematic Background
Paper. International Conference. Bonn 2004; Pablo del Rio: A European-
wide Harmonized Tradable Green Certificate Scheme for Renewable
Electricity: Is It Really so Beneficial? In: Energy Policy, Vol. 33, 2005,
S. 1239–1250; N. H. van der Linden et al.: Review of International Ex-
perience with Renewable Energy Obligation Support Mechanisms.
Study conducted jointly by the Energy research Centre of the Nether-
lands (ECN), IT Power, UK, Lawrence Berkeley National Laboratory,
USA, and University of Lund, Sweden, on behalf of the Dutch Ministry
of Economic Affairs. ECN-C–05-025, Mai 2005.
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Zertifikatspreisen billiger sein kann, eine Strafe für
die Nichteinhaltung der Quote zu zahlen. Um die
Wirksamkeit eines solchen Systems zu gewährleis-
ten, müssen deshalb auch diese Strafen (preispoli-
tisch) angemessen angepasst werden.

Ausgestaltung der Förderung

Bei der Ausgestaltung der Förderung sind – weit-
gehend unabhängig vom gewählten Grundinstru-
ment – drei Aspekte von besonderer Bedeutung:
erstens die Förderhöhe bzw. -intensität, zweitens
die Degression und drittens die Differenzierung
der Förderung z. B. nach Technologien.

Von der Förderhöhe bzw. -intensität hängt maßgeb-
lich die Wirksamkeit der Förderung hinsichtlich der
Erreichung der politischen Ziele zur Nutzung er-
neuerbarer Energien ab. Obwohl dies naturgemäß
nicht exakt zu belegen ist, kann davon ausgegan-
gen werden, dass mit dem gegenwärtigen Vergü-
tungsniveau des EEG das deutsche Richtziel in
etwa erreichbar ist. In einem gleichwertigen Bonus-
modell müsste mindestens ein äquivalenter Zu-
schlag auf den reinen Strompreis erfolgen, und
zwar über die gesamte Lebensdauer der Anlage und
unter Berücksichtigung der zusätzlichen Vermark-
tungsrisiken. In einem gleichwertigen Quoten-
modell müssten zielorientierte und verbindliche
Gesamtmengen bis zum Jahr 2030 (2010 plus 20
Jahre) und zugleich ein zugehöriger Pfad einer
Nichteinhaltungsstrafe (Pönale) vorgegeben wer-
den.

Die im EEG vorgesehene Degression durch konti-
nuierliche Absenkung der Vergütungssätze für
nachfolgende Anlagenjahrgänge ist ein wichtiges
Element für die dynamische Effizienz der Förde-
rung. Eine solche Degression könnte auch in einem
gleichwertigen, langfristig angelegten Bonusmo-
dell zur Anwendung kommen. Davon zu unter-
scheiden wäre aber eine jährliche Absenkung eines
Zuschlags für alle Anlagen, da dies die Förderwir-
kung für jeden Jahrgang entsprechend vermindern
würde. In einem Quotensystem kann eine solche
Degression hingegen nicht vorgegeben werden.21

Der Grad der Differenzierung der Förderung nach
Technologien und z. B. Anlagengrößen ist in der
EEG-Novelle 2004 noch verstärkt worden, wobei
eine Orientierung an Kostendifferenzen der jewei-
ligen Kategorien erfolgt.22 Solche Differenzierun-
gen können freilich nur grob – anhand einer be-
grenzten Zahl von Kategorien – erfolgen, zumal der
Gesetzgeber für eine Feinsteuerung in der Regel
nicht über genügend belastbare Kosteninformatio-
nen verfügt. Lässt man jegliche Beschränkungen
der Förderpolitik außer Acht, dann wäre eine sol-

che Differenzierung nicht nötig; jede Kilowatt-
stunde würde dann in gleichem Maße gefördert.
Eine Differenzierung der Sätze ist hingegen sinn-
voll, wenn die finanzielle Belastung für die Strom-
verbraucher beschränkt werden soll. In diesem Fall
erhalten Betreiber von relativ kostengünstigen An-
lagenkategorien eine geringere Vergütung, so dass
förderungsbedingte Verkäuferrenten teilweise ab-
geschöpft werden; dies vermindert Windfallprofits
bzw. Mitnahmeeffekte. Ohne eine solche Differen-
zierung wäre die gleiche Menge erneuerbarer Ener-
gien nur mit höheren finanziellen Belastungen der
Stromverbraucher zu erreichen.

Abgesehen von der besonders hohen Vergütung
für Solarstrom, die vor allem technologiepolitisch
begründet wird und für eine einheitliche Vergütung
erneuerbarer Energien nicht infrage käme, hätte
bei einem Verzicht auf differenzierte Vergütung im
Jahre 2003 jede Kilowattstunde aus allen anderen
Anlagen mit einem einheitlichen Satz von 10,0
Eurocent vergütet werden müssen, der gemäß EEG
für kleine Biomasseanlagen gegolten hat. Tatsäch-
lich betrug die durchschnittliche Vergütung (ohne
Solarstrom) aufgrund der Differenzierung aber nur
8,7 Eurocent je kWh. Demzufolge sind die Strom-
verbraucher im Jahre 2003 durch die Differenzie-
rung der Fördersätze im EEG insgesamt um rund
360 Mill. Euro weniger belastet worden als im Ver-
gleichsfall einer einheitlichen Vergütung. Von 2000
bis 2004 betrug diese Einsparung insgesamt 1,7
Mrd. Euro. Auf eine Differenzierung sollte deshalb
auch künftig grundsätzlich nicht verzichtet werden.
Mit der EEG-Novelle 2004 ist dieser Differenzie-
rungseffekt noch wesentlich verstärkt worden. Dies
erhöht allerdings auch die Notwendigkeit, regelmä-
ßig detailliert zu prüfen, ob die zahlreichen Vergü-
tungssätze mit den Kostenrelationen der definier-
ten Kategorien kompatibel sind.

Auch in einem Bonus- oder in einem Quotenmo-
dell wären grundsätzlich technologiebezogene Dif-
ferenzierungen möglich. Insbesondere mit Quoten-
modellen wird allerdings meist das Konzept einer
Gesamtquote verknüpft, bei dem der Grenzanbieter
den Zertifikatspreis determiniert und somit relativ
hohe Förderrenten entstehen können.

Ein Sonderproblem besteht – in jedem Modell –
bei der Behandlung von marktferneren Technikan-
wendungen wie der Solarstromerzeugung, von de-

21 Sie könnte sich marktendogen ergeben, wenn trotz steigender
Quotenverpflichtung aufgrund von technischem Fortschritt und Lern-
effekten die Zusatzkosten von Strom aus erneuerbaren Energien und
als Folge die Zertifikatspreise sinken.
22 Hiervon zu unterscheiden ist eine Differenzierung nach der Wertig-
keit der Stromerzeugung unter Berücksichtigung der zeitlichen und
räumlichen Erzeugungsverteilungen. In Bonus- und Quotenmodellen
kann sich eine derartige Differenzierung durch die Strompreiskompo-
nente ergeben.
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nen aber langfristig hohe Potentiale und Lernef-
fekte erwartet werden, deren Kosten im Vergleich
zu anderen regenerativen Systemen gegenwärtig
aber noch ein Vielfaches betragen. Wenn solche
Systeme in marktgestützte Fördermodelle aufge-
nommen werden, sind in der Regel Sonderbehand-
lungen z. B. in Form einer zusätzlichen Mengen-
beschränkung sinnvoll.

Europäische Harmonisierung

In Europa haben sich mittlerweile unterschiedliche
Formen der Förderung von Strom aus erneuerbaren
Energien etabliert, wobei die meisten Länder wie
Deutschland, Frankreich und Spanien, aber auch
die Niederlande und Dänemark Vergütungsregelun-
gen verwenden (Übersicht 2). In den übrigen Län-
dern, insbesondere im Vereinigten Königreich und
in Italien, sind überwiegend Ökostromverpflichtun-
gen in Form von Quoten eingeführt worden. Die
bisherigen praktischen Erfahrungen mit Quoten-
systemen erlauben derzeit noch keine abschlie-
ßende Bewertung; nach bisherigen Analysen etwa
am Beispiel der Windenergie in Deutschland und
im Vereinigten Königreich zeigt sich jedoch, dass
Quotensysteme entgegen ihren theoretischen Vor-
teilen in der Praxis mit Nachteilen hinsichtlich der
Wirksamkeit und der Effizienz verbunden sein
können.23

Zur Abstimmung der Energie- und Klimapolitik in
Europa und mit Blick auf den europäischen Bin-
nenmarkt stellt sich die Frage, inwieweit die För-
derung erneuerbarer Energien in der Europäischen
Union harmonisiert oder in einen Gemeinschafts-
rahmen überführt werden soll. Gemäß der EU-

Übersicht 2

Förderregelungen für Ökostrom in Europa (EU 15)

Einspeise- Ökostrom- Aus- Fiskalische Grüne
vergütungen verpflichtung schreibungen Anreize Zertifikate

Belgien X X
Dänemark X
Deutschland X
Finnland X
Frankreich X X
Griechenland X
Irland X
Italien X X
Luxemburg X
Niederlande X X X
Österreich (X) X
Portugal X
Schweden X X
Spanien X
Vereinigtes Königreich X X X

Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Energie und
Verkehr: Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Förderung von
Ökostrom in Europa. Brüssel, Juli 2004. DIW Berlin 2005

Richtlinie von 2001 wird die Kommission bis Ok-
tober 2005 auf der Grundlage eines Erfahrungsbe-
richts hierzu Stellung nehmen und gegebenenfalls
einen Vorschlag für ein gemeinschaftliches System
vorlegen, das dann nach einer Übergangszeit von
sieben Jahren für die Mitgliedstaaten verbindlich
würde.24

Die Kommission hatte anfänglich eine starke Har-
monisierung angestrebt und dabei ein System mit
handelbaren Zertifikaten präferiert. So wurde im
Grünbuch von 1996 und im Weißbuch von 1997
insbesondere gegen Mindestvergütungen argumen-
tiert. Dagegen hatte das Europäische Parlament in
der Diskussion des Richtlinienentwurfs neben öko-
nomischen Kriterien stärker die ökologische Wirk-
samkeit betont und Vergütungsregelungen unter-
stützt. Angesichts der unterschiedlichen Interes-
sen der Mitgliedstaaten war der Europäische Rat
schließlich zumindest hinsichtlich der schnellen
Schaffung eines gemeinschaftlichen Fördersystems
recht zurückhaltend. Die letztlich beschlossene
Richtlinie ist vor diesem Hintergrund vor allem als
ein politischer Kompromiss zu betrachten. Im Vor-
dergrund stehen indikative Mengenziele, die mit
unterschiedlichen Fördersystemen angestrebt wer-
den können, sowie Berichtspflichten der Mitglied-
staaten und der Kommission.

Auch angesichts der unterschiedlichen Entwick-
lung der Förderpraxis in Europa in der Zwischen-
zeit wird ein gemeinschaftliches System zur Förde-
rung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien auf absehbare Zeit wohl kaum zu erwarten
sein. Anzustreben ist aber eine stärkere Abstim-
mung der unterschiedlichen Instrumente (z. B. im
Bereich der Harmonisierung von Herkunftsnach-
weisen) und der Förderintensitäten in den einzel-
nen Ländern.

Die künftige Diskussion dürfte sich außerdem we-
niger auf nationale Präferenzen für ein bestimmtes
Förderinstrument konzentrieren als vielmehr auf
die Frage, wie die nationalen Richtziele und das
Gesamtziel in Europa bis 2010 noch erreicht wer-
den können. Angesichts der Entwicklung in den
vergangenen Jahren, aber auch der zahlreichen Ver-
suche von einigen Ländern, ihre Ziele zu relativie-
ren, ist hier gegenwärtig allenfalls verhaltener Op-
timismus angebracht.25

23 Lucy Butler und Karsten Neuhoff: Comparison of Feed in Tariff,
Quota and Auction Mechanisms to Support Wind Power Development.
Cambridge Working Papers in Economics CWPE 0503. CMI Working
Paper 70, Dezember 2004. Vgl. auch Bundesverband Windenergie:
Mindestpreissystem und Quotenmodell im Vergleich – welches System
ist effizienter? BWE-Hintergrundinformation, Stand Juni 2005.
24 Vgl. hierzu auch Ian H. Rowlands: The European Directive on Renew-
able Electricity: Conflicts and Compromises. In: Energy Policy, Vol. 33,
2005, S. 965–974.
25 Vgl. Observ’ER 2004, a. a. O.
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Dabei ist im Übrigen nicht allein an den Strombe-
reich zu denken, sondern auch an die Nutzung er-
neuerbarer Energien in den Bereichen der Wärme-
erzeugung und des Verkehrs. Der Gesamtanteil er-
neuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch
stagniert in der Gemeinschaft (EU 15) bei rund
5,5 % und wird nach gegenwärtigem Stand der po-
litischen Maßnahmen und Programme nicht das
Ziel von 12 % im Jahre 2010 erreichen können.26

Erforderlich ist deshalb insbesondere eine weitere
Abstimmung über ein gemeinsames Verständnis
der Zielorientierung und des politischen Hand-
lungsbedarfs.

Fazit

Das im Jahre 2004 novellierte Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) trägt maßgeblich dazu bei, dass
der Anteil erneuerbarer Energien am Stromver-
brauch in Deutschland auf das in der EU-Richtlinie
genannte Ziel von 12,5 % bis 2010 erhöht werden
kann. Die Europäische Kommission wird hierzu
im Herbst 2005 einen Erfahrungsbericht vorlegen
und zur weiteren Entwicklung der Förderpolitik
auf diesem Gebiet in Europa Stellung nehmen.

Eine spezielle Förderung erneuerbarer Energien
ist längerfristig vor allem aus Gründen des Klima-
schutzes, aber auch aus technologiepolitischen
Gründen unverzichtbar. Dies gilt – entgegen der
Auffassung des Wissenschaftlichen Beirats beim
BMWA – auch dann, wenn der Emissionshandel in
Europa zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.

Bei der Frage des geeigneten Förderinstrumenta-
riums und seiner Ausgestaltung sind vor allem die
Kriterien der ökologischen Wirksamkeit, der stati-
schen und dynamischen Effizienz, der Praktikabi-
lität sowie die Belastung der Stromverbraucher zu
beachten. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien
ist gegenwärtig eine Förderung durch das EEG eher

als aktuell diskutierte Alternativen einer Zuschlags-
regelung oder eines Quotensystems geeignet, die
Ziele zu erreichen. Auch das von der VDEW vor-
geschlagene Integrationsmodell, das diese alterna-
tiven Modelle kombiniert, kann nicht überzeugen,
wenn an den politischen Ausbauzielen festgehal-
ten und zugleich eine unnötig hohe Belastung der
Stromverbraucher vermieden werden soll.

Bei einem vorgegebenen Ausbauziel erneuerbarer
Energien kann die finanzielle Belastung der Strom-
verbraucher vor allem durch differenzierte und de-
gressiv gestaltete Fördersätze begrenzt werden.
Diese Belastung war in Deutschland von 2000 bis
2004 um insgesamt 1,7 Mrd. Euro niedriger, als
sie im Fall einer einheitlichen Förderung – wie bei
einer nationalen Quote – gewesen wäre. Auch die
Erfahrungen in Ländern wie dem Vereinigten Kö-
nigreich und Italien, wo Quotensysteme eingeführt
wurden, deuten darauf hin, dass eine Abkehr vom
EEG in Deutschland zu höheren Strompreisen
führen würde.

Auf dem längerfristigen Weg zu einer nachhaltigen
Energieversorgung ist es wichtig, die Fördersys-
teme in Europa kontinuierlich fortzuentwickeln,
wobei die Instrumente, deren Ausgestaltung und
deren Einbettung in die gesamte Klimaschutzpoli-
tik weiter zu diskutieren sein werden. Ein gemein-
schaftliches Fördersystem in Europa ist derzeit al-
lerdings nicht in Sicht.

Das Hauptziel muss darin bestehen, erneuerbare
Energien innerhalb der allgemeinen Rahmenbedin-
gungen langfristig wettbewerbsfähig zu machen.
Dazu ist neben der Förderung der Technikverbrei-
tung – insbesondere bei marktferneren Technolo-
gien – ein weiterer Schwerpunkt auf Forschung
und Entwicklung zu legen.

26 Vgl. Observ’ER 2004, a. a. O.
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Gerechtigkeit der Einkommens-
besteuerung aus Sicht der Bürger

Fragen zur „gerechten“ Besteuerung sind wissenschaftlich nicht zu beantworten.
Freilich kann die empirische Wirtschafts- und Sozialforschung Informationen be-
reitstellen, die der Entscheidungsfindung des Gesetzgebers bezüglich eines konkre-
ten Steuersystems dienen können. Dazu gehören auch Einschätzungen der Bürger
zur Gerechtigkeit des Steuersystems. Im Rahmen seiner Langzeitstudie „Sozio-
oekonomisches Panel“ hat das DIW Berlin zum Jahresanfang Fragen zur Gerech-
tigkeit der Einkommensteuer gestellt. Vorläufige Ergebnisse liegen jetzt vor.

Die steuerliche Belastung ungelernter Arbeiter wird von fast zwei Dritteln aller
Befragten als zu hoch eingeschätzt. Dagegen wird die Belastung von Vorstands-
mitgliedern großer Unternehmen von drei Vierteln als zu niedrig angesehen;
selbst zwei Drittel der befragten leitenden Angestellten glauben dies. Man kann
aus diesen Ergebnissen keine unmittelbaren wirtschafts- und steuerpolitischen
Schlussfolgerungen ziehen. Die Bewertung solcher Informationen ist ein genuin
politischer Akt, der nur dem Gesetzgeber zusteht. Zumindest wird aber deutlich,
dass in Fragen der Einkommen- und Steuergerechtigkeit in allen Schichten der
Bevölkerung egalitärer gedacht wird, als es in breiten Teilen der öffentlichen Mei-
nung und der Politik angenommen wird.

Jürgen Schupp
jschupp@diw.de

Gert G. Wagner
gwagner@diw.de

Empirische Analysen zur empfundenen Gerechtig-
keit in der Gesellschaft und im Arbeitsleben gewin-
nen an Bedeutung.1 Das DIW Berlin hat im vergan-
genen Jahr gezeigt,2 dass die Mehrheit der bundes-
deutschen Berufstätigen sich selbst als angemes-
sen entlohnt fühlt;3 jedoch hielten nur rund 23 %
der Befragten die Managergehälter und 29 % die
Hilfsarbeiterlöhne für gerecht. Dabei erhalten im
Urteil der Befragten Hilfsarbeiter weniger und Ma-
nager mehr, als sie verdienen sollten. Insgesamt
sind die Bürger für eine geringere Spreizung der
Einkommen. Dies ist auch durch progressive Be-
steuerung erreichbar.

1 So wird eine deutsche Arbeitsgruppe des International Social Justice
Project (ISJP) seit 1991 von Bernd Wegener am Institut für Sozialwis-
senschaften der Humboldt-Universität zu Berlin geleitet. Vgl. James R.
Kluegel, David S. Mason und Bernd Wegener (Hrsg.): Social Justice and
Political Change. Berlin 1995.
2 Vgl. Stefan Liebig und Jürgen Schupp: Entlohnungsgerechtigkeit in
Deutschland. In: Wochenbericht des DIW Berlin, Nr. 47/2004.
3 Auch bezüglich der Zahlung von Einkommensteuern zeigt sich ein
differenziertes Bild. Es ist keineswegs so, dass alle Steuerzahler die Ab-
gaben pauschal als zu hoch ablehnen. In einer Erhebung in Berlin gab
etwa ein Viertel an, dass ihre Steuerzahlung gerecht sei. Und dabei sind
es die Befragten mit mittleren Einkommen, die am unzufriedensten sind.
Vgl. Stefan Liebig und Steffen Mau: Wann ist ein Steuersystem gerecht?
Einstellungen zu allgemeinen Prinzipien der Besteuerung und zur Ge-
rechtigkeit der eigenen Steuerlast. Duisburger Beiträge zur soziologi-
schen Forschung, Nr. 1, 2005. Duisburg 2005.

Im Rahmen des vom DIW Berlin in Zusammenar-
beit mit TNS Infratest Sozialforschung erhobenen
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4 Damit ist die gesamte SOEP-Erhebung noch nicht abgeschlossen, aber
auf Basis dieser Befragten ist eine vorläufige Hochrechnung der Ergeb-
nisse möglich, die verallgemeinerbare Aussagen erlaubt. Die Strukturen
der Antworten sind auch derart deutlich, dass das endgültige Befra-
gungsergebnis keine inhaltlich gravierenden Verschiebungen erwarten
lässt.
5 Die Frage lautete: „Jeder muss in Deutschland in Abhängigkeit von
seinem Einkommen Steuern zahlen. Wer mehr verdient, muss auch pro-
zentual einen höheren Steuerbeitrag leisten. Was meinen Sie: (1) Zahlt
ein ungelernter Arbeiter in Deutschland im Vergleich zu anderen Grup-
pen heute zu viel Steuern, zu wenig Steuern oder gerade angemessen?
(2) Und wie ist es Ihrer Einschätzung nach mit dem Manager im Vorstand
eines großen Unternehmens? Zahlt der im Vergleich zu anderen Grup-
pen heute zu viel Steuern, zu wenig Steuern oder gerade angemessen?“
6 Karl Brenke: Der Staat soll’s machen – Einstellungen der Ostdeutschen
zur Marktwirtschaft. In: Ulrich Eith und Beate Rosenzweig (Hrsg.): Die
Deutsche Einheit – Dimensionen des Transformationsprozesses und Er-
fahrungen in der politischen Bildung. Schwalbach 2003; außerdem Cor-
nelia Lang: Persönliche Einstellungen in der ostdeutschen Bevölkerung.
In: DIW Berlin, IAB, IfW, IWH und ZEW: Fortschrittsbericht wirtschafts-
wissenschaftlicher Institute über die wirtschaftliche Entwicklung in Ost-
deutschland. Sonderheft des IWH, Nr. 3, 2002.
7 Dabei ist zu bedenken, dass nur etwa ein Fünftel der Bevölkerung Ver-
trauen in die großen Wirtschaftsunternehmen hat. Vgl. Jürgen Schupp
und Gert G. Wagner: Vertrauen in Deutschland: Großes Misstrauen ge-
genüber Institutionen. In: Wochenbericht des DIW Berlin, Nr. 21/2004.

Tabelle 1

Aussagen zur derzeitigen Angemessenheit der steuerlichen Belastung in Deutschland1

Angaben in %

Ein ungelernter Arbeiter Ein Manager im Vorstand eines großen Unternehmens
zahlt im Vergleich zu anderen Gruppen an Steuern zahlt im Vergleich zu anderen Gruppen an Steuern

zu viel zu wenig angemessen zu viel zu wenig angemessen

Region

Westdeutschland 62 1 37 6 73 21
Ostdeutschland 69 1 30 4 81 16

Altersgruppen

16 bis 34 Jahre 63 1 37 8 66 26
35 bis 64 Jahre 63 1 36 5 76 19
65 Jahre und älter 64 1 35 4 80 17

Erwerbsstatus

Nicht erwerbstätig 65 1 34 5 77 18
Abhängig beschäftigt 62 1 37 6 75 20
Selbständig erwerbstätig 55 2 44 8 57 35

Stellung im Beruf

Ungelernter Arbeiter 89 . 12 4 85 12
Leitender Angestellter 48 . 51 8 67 26

Quintile des Bruttoeinkommens

Erstes Quintil (untere 20 %) 63 . 37 5 75 20
Zweites Quintil 69 . 31 5 74 21
Drittes Quintil 70 . 29 6 78 17
Viertes Quintil 64 . 36 6 75 19
Fünftes Quintil (obere 20 %) 47 1 51 7 65 28

Insgesamt 63 1 36 6 74 20

1 Frage im SOEP: „Jeder muss in Deutschland in Abhängigkeit von seinem Einkommen Steuern zahlen. Wer mehr ver-
dient, muss auch prozentual einen höheren Steuerbeitrag leisten (man spricht hier von ‚Progression‘). Was meinen Sie?“

Quellen: SOEP; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2005

Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) wurden von
Januar bis April 20054 knapp 8 400 Personen im
Alter von mindestens 17 Jahren befragt.5 Von diesen
gaben immerhin fast zwei Drittel an, dass ungelernte
Arbeiter durch die Einkommensteuer zu hoch belas-
tet werden (Tabelle 1). Entsprechend hielt ein gutes
Drittel deren Besteuerung für angemessen. Alter-
spezifisch gibt es keine großen Unterschiede, und
auch die Abweichungen in der Einschätzung zwi-
schen Ost- und Westdeutschland sind gering. Da in
Ostdeutschland egalitäre Vorstellungen allgemein
stärker ausgeprägt sind,6 ist der Anteil derjenigen,
die die Besteuerung Ungelernter für angemessen
halten, mit 30 % geringer als im Westen (37 %).

Anders ist die Einschätzung der Steuerlast von
Managern im Vorstand großer Unternehmen. Drei
Viertel der Befragten glauben, dass diese Gruppe
zu wenig Einkommensteuern zahlt, 20 % halten
die Steuerlast für angemessen, und nur etwa 5 %
glauben, dass Topmanager zu viel Steuern zahlen.7

Erwartungsgemäß ist in Ostdeutschland der Anteil
derer, die Manager stärker besteuert sehen möch-
ten, mit 80 % höher als in Westdeutschland.

Nicht überraschend ist auch, dass unter den Selb-
ständigen mehr als ein Drittel die Besteuerung von
Topmanagern für angemessen hält (im Vergleich
zu 20 % in der Gesamtbevölkerung). Gleichwohl
schätzt auch bei den Selbständigen mehr als die

Gerechtigkeit der Einkommensbesteuerung aus Sicht der Bürger
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Einkünfte
ab … Euro

Tabelle 2

Beitrag der Steuerpflichtigen1 zum Steueraufkommen 2004

Anteile an … in %

 der Einkommen- dem Gesamtbetrag dem zu versteuernden dem verfügbaren
steuer2 der Einkünfte Einkommen Einkommen3

Obere … %
5 85 400 41,4 23,5 24,3 21,3

10 67 000 52,9 34,1 35,1 31,5
20 51 600 67,5 50,4 51,7 47,7
40 34 350 85,1 74,1 75,4 72,0

Untere … %
40 22 680 3,4 10,0 9,1 12,0
20 8 800 – 1,1 1,3 1,6

1 Ergebnis einer Fortschreibung der Einkommensteuer-Stichprobe; zusam- 3 Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit zuzüglich sonstiger Ein-
men veranlagte Ehepaare rechnen als ein Steuerpflichtiger. künfte, Lohnersatzleistungen und Kindergeld, abzüglich Einkommen-
2 Einkommensteuer ggf. nach Abzug des Kindergeldes. steuer, Solidaritätszuschlag und Vorsorgeaufwendungen (Sozialab-

gaben und sonstige Versicherungsleistungen).

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Monatsbericht Nr. 10, 2004, S. 53. DIW Berlin 2005

Hälfte die Besteuerung von Vorstandsmitgliedern
als zu gering ein.

Die Unterscheidung der Befragten nach Altersgrup-
pen zeigt, dass zwar auch zwei Drittel der Jünge-
ren (bis 34 Jahre) die Steuerlast von Vorstandsmit-
gliedern für zu niedrig halten, aber dies ist ein
deutlich niedrigerer Anteil als bei den über 65-Jäh-
rigen, die zu 80 % zu diesem Urteil kommen.

Nur gut 10 % der ungelernten Arbeiter halten die
eigene Besteuerung für angemessen; fast 90 %
fühlen sich zu hoch besteuert. Bezüglich der Ein-
schätzung der Steuerbelastung von Topmanagern
unterscheiden sich die Ungelernten kaum von der
Gesamtbevölkerung. Und dies gilt auch für die lei-
tenden Angestellten: Zwei Drittel geben an, die Be-
steuerung von Vorstandsmitgliedern sei zu gering.
Ein Viertel der leitenden Angestellten hält die Ein-
kommensteuer für angemessen und nur knapp 10 %
für zu hoch.

Dieses Ergebnis, das den Wunsch nach einer stär-
keren Steuerprogression impliziert, ist nicht völlig
überraschend, es ist vielmehr kompatibel mit Stan-
dardaussagen der Volkswirtschaftslehre. Die An-
nahme, dass der Grenznutzen des Einkommens
sinkt, ist inzwischen empirisch gut belegt.8 Ent-
sprechend liegt einer progressiven Besteuerung

u. a. die Idee zugrunde, dass mit steigendem Ein-
kommen die Abgabenlast steigen kann, ohne dass
dadurch auch der Entgang an Nutzen steigen muss.9

Gleichwohl: Die Aussagen über die Steuerbelas-
tung von Ungelernten sollten besonders vorsichtig
bewertet werden. Tabelle 2 zeigt, dass viele Steuer-
pflichtige faktisch keine Steuern zahlen, da ihre
Einkommen die entsprechenden Freibeträge nicht
übersteigen. Hier dürften von manchen Befragten
fälschlicherweise auch die Sozialabgaben mit in
die Bewertung einbezogen worden sein. Die wich-
tigste Erkenntnis aus der Befragung dürfte daher
darin liegen, dass selbst die Bezieher hoher Ein-
kommen mit einer deutlichen Mehrheit von fast
zwei Dritteln die Steuerlast von Topmanagern als
zu niedrig ansehen.10

8 Vgl. zusammenfassend Richard Layard: Die glückliche Gesellschaft –
Kurswechsel für Politik und Wirtschaft. Frankfurt a. M. 2005, Kapitel 4.
9 Diese Argumentation ist natürlich nicht zwingend, sondern normativ.
Ausschlaggebend für die Wahl eines Steuertarifs ist notwendigerweise
immer die politische Mehrheit.
10 Durch zahlreiche Studien der experimentellen Ökonomie ist mittler-
weile belegt, dass Verteilungsgerechtigkeit einen wichtigen Bestandteil
menschlichen Nutzens darstellt. Vgl. Ernst Fehr und Klaus M. Schmidt:
Theories of Fairness and Reciprocity – Evidence and Economic Applica-
tions. In: Mathias Dewatripont, Lars Hansen und Stephen Turnovsky
(Hrsg.): Advances in Economics and Econometrics. Eighth World Congress
of the Econometric Society, Vol. 1. Cambridge 2003, S. 208–257; außer-
dem Ernst Fehr und Urs Fischbacher: The Nature of Human Altruism.
In: Nature, Vol. 425, 2003, S. 785–791.
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Economic Impact Assessment of Climate Change –
A Multi-Gas Investigation with WIAGEM-GTAPEL-ICM

Climate change is a long-term issue due to the long lifespan of greenhouse gases
and the delayed response of the climate system. This paper investigates the long-
term economic consequences of both climate change impacts and mitigation
efforts by applying the multi-regional, multi-sectoral integrated assessment
model WIAGEM based on GTAPEL coupled with the reduced-form multi-gas cli-
mate model ICM. We investigate emissions reduction paths to reach a radiative
forcing target of 4.5 w/m2. Economic impacts are studied and compared with
and without the inclusion of all GHG gases. We find that multi-gas emissions
reduction causes less economic losses compared with a case where only CO2

emissions reductions would be considered.
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